
 

 
 
 
 
 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären  
zur Hauptversammlung 2020 
 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

die Rechte der Aktionäre, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der 
Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung zu stellen, sind entsprechend 
der gesetzlichen Konzeption des COVID-19-Gesetzes im Rahmen der 
diesjährigen virtuellen Hauptversammlung ausgeschlossen. Gleichwohl 
räumen wir den Aktionären die Möglichkeit ein, in entsprechender 
Anwendung der §§ 126, 127 AktG Gegenanträge sowie Wahlvorschläge 
im Vorfeld der Hauptversammlung zu übermitteln. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte den „Weitergehenden Erläuterungen der 
Aktionärsrechte“ auf dieser Internet-Seite.  
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